
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln umfassend 

die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Stellplatzvertrag zwischen 

der Stadt Arnsberg / der Stadtwerke Arnsberg GmbH, als Betreiber des 

Stellplatzes und dem Stellplatzgast. 

1. Vertragsabschluss 

Bei Online-Buchungen kommt der Stellplatzvertrag mit dem Eingang der 

Zahlung zustande. Ohne Online-Buchung kommt der Vertrag mit dem 

Stellplatzgast mit dem Befahren des Stellplatzes zustande. 

Der Stellplatzgast erhält mit der Buchung das Recht auf einen Stellplatz in 

der von ihm vorbezahlten Aufenthaltszeit. Der Stellplatzgast bestätigt, dass 

die persönlichen Angaben korrekt sind. Der Stellplatzgast erkennt durch 

die Bezahlung der Stellplatzgebühr die Allgemeine Geschäftsbedingungen 

an. 

2. Nutzungsgebühr und Reservierung 

Die aktuelle Stellplatzgebühr finden sie im Online-Buchungsportal und am 

Check In Terminal vor Ort. Aktuell beträgt sie 15,00 Euro pro Übernachtung.  

Am Stellplatz gibt es einen Kassenautomaten, an dem die Nutzungsgebühr 

entrichtet werden kann (nur bargeldlose Bezahlung möglich). Bei 

mehrtägigem Verbleib ist die Gebühr für weitere Tage spätestens 24 

Stunden nach Kauf des ersten Tickets zu entrichten. Bei vorzeitiger Abreise 

wird eine bereits gebuchte und gezahlte Stellplatzgebühr nicht 

zurückerstattet.  

Bei Online-Buchungen gelten folgende Bedingungen: Buchungen sind 

verbindlich und können nach der Bestätigung nicht mehr storniert werden. 

Check in ist ab 12:00 Uhr am Anreisetag möglich. Der Check out muss bis 

12:00 Uhr am Abreisetag erfolgen. Bei einer verspäteten Abreise, nach 

12:00 Uhr, wird eine weitere Übernachtungsgebühr fällig. 

Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung oder Erstattung, unabhängig 

von der Stornierung der Buchung durch den Kunden. Sollte der Kunde die 

gebuchte Leistung nicht in Anspruch nehmen, bleibt der volle Preis fällig. 

  



3. Haftung 

Der Stellplatzgast haftet gegenüber der Stadt Arnsberg/Stadtwerke 

Arnsberg GmbH für Schäden, die er durch schuldhafte Verletzung seiner 

vertraglichen Pflichten verursacht. Eingetretene Schäden hat der 

Stellplatzgast dem Stellplatzbetreiber unverzüglich zu melden. 

Der Stellplatzgast stellt die Stadt/die Stadtwerke Arnsberg GmbH von 

etwaigen Haftungsansprüchen Dritter für Schäden frei, die in 

Zusammenhang mit der Nutzung des Wohnmobilstellplatzes entstehen, 

soweit diese Schäden vom Stellplatzgast zu vertreten sind. 

Der Betreiber haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Schäden, die 

er oder seine Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben. Die Haftung ist bei 

einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen, soweit nicht eine wesentliche 

Vertragspflicht verletzt ist. In diesem Fall ist die Haftung auf den 

typischerweise entstehenden Schaden begrenzt. Die Haftung bei Vorsatz 

und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt sowie die Haftung für Verletzung 

von Leben, Körper und Gesundheit. 

4. Nebenabreden/Sonstiges 

Für die vertraglichen Leistungen gelten ausschließlich die für den 

Reisezeitraum gültigen Drucksachen. Telefonische Absprachen, 

Nebenabreden und sonstige Vereinbarungen, gleich welcher Art, 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und Bestätigung durch den 

Stellplatzbetreiber. 

Die Stellplatzordnung ist Teil dieser AGB und erhält seine Wirkung bereits 

beim Einfahren auf den Wohnmobilstellplatz. 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Stellplatzvertag ist Arnsberg. 

Sollten einzelne Bestimmungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen 

ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise 

unwirksame Bestimmung ist durch die gesetzliche Regelung zu ersetzen.  

 

 

  



Stellplatzordnung 

 

Öffnungszeiten: 

Der Wohnmobilstellplatz ist ganzjährig geöffnet. 

 

Nutzungsvoraussetzungen: 

Der ausgewiesene Stellplatz steht ausschließlich für Wohnmobile 

(Zulassungsbescheinigung II = „Sonder-Kfz. Wohnmobil“) zur Verfügung.  

 

Das Abstellen von Wohnanhängern, PKW, Motorrädern, Reisebussen, 

Verkaufsanhängern sowie das Aufbauen von Zelten sind auf dem Gelände 

des Wohnmobilstellplatzes nicht gestattet. Unberechtigt abgestellte 

Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt. Campingbetrieb (Vorzelte etc.) ist 

nicht erlaubt. 

 

Ausstattung: 

Der Platz verfügt über 20 Wohnmobilstellplätze und insgesamt 5 Stromsäulen 

mit jeweils 4 Steckplätzen für die Stromversorgung (in Nutzungsgebühr 

enthalten). 

Es gibt eine Station für Abwasser und Frischwasser, Abrechnung erfolgt am 

Bezahlautomaten ausschließlich per Kartenzahlung. 

Ein Bodeneinlass für Grauwasser/Abwasser befindet sich in unmittelbarer 

Nähe, ebenso eine Entsorgungsmöglichkeit für Abwasserkassetten. 

 

Feuerstellen: 

Grillen ist ausschließlich mit einem Gas- oder Elektrogrill erlaubt. 

 

Rücksichtnahme/Nachtruhe: 

Auf Anwohner und Gäste des Stellplatzes ist Rücksicht zu nehmen. Das 

Verlassen des Wohnmobilstellplatzes sowie An- und Abfahrten sollen ohne 

Lärmbelästigung erfolgen. Die Nachtruhe dauert von 22 Uhr bis 6 Uhr.  

Der Geräuschpegel ist während dieser Zeit auf geringe Lautstärke zu 

reduzieren. 

 

Anreise/Abreise: 

Bei Online-Buchungen können Sie am gebuchten Anreisetag ab 12:00 Uhr 

anreisen, müssen den Platz dann am Abreisetag bis 12:00 Uhr verlassen 

haben. Bei vor Ort Buchungen (Ticket ziehen) gilt der Aufenthalt für 24 

Stunden. Bsp. Anreise 14:15 Uhr Ticket zur Abreise gültig bis Folgetag 14:15 Uhr. 

 

Der Platz muss nach der Benutzung in einem sauberen Zustand hinterlassen 

werden. Müll ist über die aufgestellten Container zu entsorgen. 

 

Ordnung: 

Ordnung und Sauberkeit sind Pflicht aller Nutzer. Sämtliche Anlagen und 

Einrichtungen sind schonend zu behandeln.  

  



 

Hunde: 

Hunde sind auf dem Stellplatz willkommen, sind jedoch, unabhängig von der 

Größe, anzuleinen. Es wird keine zusätzliche Gebühr erhoben. Alle 

Hinterlassenschaften sind von den Haltern sofort zu beseitigen.  

Zum Ausführen Ihres Hundes gelangen Sie direkt gegenüber der Ein- und 

Ausfahrt des Wohnmobilhafens auf die städtische Hundewiese. 

 

Hausrecht: 

Das Hausrecht auf dem Stellplatzgelände übt die Stadt Arnsberg aus, 

vertreten durch die Stadtwerke Arnsberg GmbH und das Kontrollpersonal.  

 

Ihre Ansprechpartner: 

Bei Fragen / Probleme mit der Technik (Schrankenanlage, Kassenautomat, 

SaniStation Stromversorgung) wenden Sie sich bitte an die Stadtwerke 

Arnsberg GmbH, Tel.: 0151 75983648 

 

Für alle weiteren Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an die Stadt 

Arnsberg, Tel.: 02932/201-0 (Mo-Fr. 08:00-16:00 Uhr) oder per Email: 

tourismus@arnsberg.de 


